
VERORDNUNG (EU) Nr. 1293/2009 DER KOMMISSION 

vom 23. Dezember 2009 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur Übernahme bestimmter internationaler 
Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen 

Parlaments und des Rates im Hinblick auf International Accounting Standard (IAS) 32 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend 
die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards ( 1 ), 
insbesondere auf Artikel 3 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommis
sion ( 2 ) wurden bestimmte internationale Rechnungs
legungsstandards und Interpretationen, die am 
15. Oktober 2008 vorlagen, in das Gemeinschaftsrecht 
übernommen. 

(2) Am 8. Oktober 2009 veröffentlichte das International 
Accounting Standards Board (IASB) unter dem Titel „Ein
stufung von Bezugsrechten“ eine Änderung am Interna
tional Accounting Standard 32 Finanzinstrumente: Darstel
lung, nachstehend „Änderung an IAS 32“. Mit dieser Än
derung an IAS 32 wird klargestellt, wie bestimmte Be
zugsrechte zu bilanzieren sind, wenn die emittierten In
strumente nicht auf die funktionale Währung des Emit
tenten lauten. Werden solche Instrumente den gegenwär
tigen Eigentümern anteilsgemäß zu einem festen Betrag 
angeboten, so sollten sie auch dann als Eigenkapital
instrumente eingestuft werden, wenn ihr Bezugsrechts
kurs auf eine andere Währung als die funktionale Wäh
rung des Emittenten lautet. 

(3) Die Anhörung der Sachverständigengruppe (Technical Ex
pert Group, TEG) der European Financial Reporting Ad
visory Group (EFRAG) hat bestätigt, dass die Änderung 

an IAS 32 die in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1606/2002 genannten Kriterien für eine Übernahme 
erfüllt. Gemäß der Entscheidung 2006/505/EG der Kom
mission vom 14. Juli 2006 zur Einsetzung einer Prüf
gruppe für Standardübernahmeempfehlungen zur Bera
tung der Kommission hinsichtlich der Objektivität und 
Neutralität der von der Europäischen Beratergruppe für 
Rechnungslegung (EFRAG) abgegebenen Stellungnah
men ( 3 ) hat diese die EFRAG-Stellungnahme geprüft und 
der Kommission mitgeteilt, dass sie sie für ausgewogen 
und objektiv hält. 

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 sollte daher ent
sprechend geändert werden. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses 
für Rechnungslegung – 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 wird der In
ternational Accounting Standard (IAS) 32 Finanzinstrumente: 
Darstellung dem Anhang der vorliegenden Verordnung entspre
chend geändert. 

Artikel 2 

Die Unternehmen wenden die im Anhang dieser Verordnung 
enthaltene Änderung an IAS 32 spätestens mit Beginn des ers
ten nach dem 31. Januar 2010 beginnenden Geschäftsjahres an. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 23. Dezember 2009 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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( 1 ) ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 320 vom 29.11.2008, S. 1. ( 3 ) ABl. L 199 vom 21.7.2006, S. 33.



ANHANG 

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 

IAS 32 Änderung an IAS 32 Finanzinstrumente: Darstellung 

„Vervielfältigung innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gestattet. Außerhalb des EWR alle Rechte vor
behalten, mit Ausnahme des Rechts auf Vervielfältigung für persönlichen Gebrauch oder andere redliche Benut
zung. Weitere Informationen sind beim IASB erhältlich unter www.iasb.org“
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EINSTUFUNG VON BEZUGSRECHTEN 

Änderung an IAS 32 

Finanzinstrumente: Darstellung 

Die Paragraphen 11 und 16 werden geändert. Paragraph 97E wird eingefügt. 

DEFINITIONEN (SIEHE AUCH PARAGRAPHEN A3–A23) 

11 Die folgenden Begriffe werden in diesem Standard mit der angegebenen Bedeutung verwendet: 

… 

Finanzielle Verbindlichkeiten umfassen: 

a) … 

b) einen Vertrag, der in eigenen Eigenkapitalinstrumenten des Unternehmens erfüllt wird oder werden 
kann und bei dem es sich um Folgendes handelt: 

i) ein nicht derivatives Finanzinstrument, das eine vertragliche Verpflichtung des Unternehmens enthält 
oder enthalten kann, eine variable Anzahl von Eigenkapitalinstrumenten des Unternehmens zu liefern; 
oder 

ii) ein derivatives Finanzinstrument, das nicht durch Austausch eines festen Betrags an flüssigen Mitteln 
oder anderen finanziellen Vermögenswerten gegen eine feste Anzahl von Eigenkapitalinstrumenten 
des Unternehmens erfüllt wird oder werden kann. Rechte, Optionen oder Optionsscheine, die zum 
Erwerb einer festen Anzahl von Eigenkapitalinstrumenten des Unternehmens zu einem festen Betrag 
in beliebiger Währung berechtigen, stellen zu diesem Zweck Eigenkapitalinstrumente dar, wenn das 
Unternehmen sie anteilsgemäß allen gegenwärtigen Eigentümern derselben Klasse seiner nicht deri
vativen Eigenkapitalinstrumente anbietet. Die Eigenkapitalinstrumente eines Unternehmens umfassen 
zu diesem Zweck auch keine … 

DARSTELLUNG 

Schulden und Eigenkapital (siehe auch Paragraphen A13–A14J und A25–A29A) 

16 Bei der Einstufung eines Finanzinstruments als Eigenkapitalinstrument oder als finanzielle Verbindlichkeit anhand der 
Begriffsbestimmungen in Paragraph 11 ist nur dann ein Eigenkapitalinstrument gegeben, wenn die folgenden 
Bedingungen a) und b) erfüllt sind. 

a) … 

b) Kann das Finanzinstrument in Eigenkapitalinstrumenten des Emittenten erfüllt werden, handelt es sich um: 

i) ein nicht derivatives Finanzinstrument, das für den Emittenten nicht mit einer vertraglichen Verpflichtung zur 
Lieferung einer variablen Anzahl eigener Eigenkapitalinstrumente verbunden ist; oder 

ii) ein Derivat, das vom Emittenten nur durch Austausch eines festen Betrags an flüssigen Mitteln oder anderen 
finanziellen Vermögenswerten gegen eine feste Anzahl eigener Eigenkapitalinstrumente erfüllt wird. Rechte, 
Optionen oder Optionsscheine, die zum Erwerb einer festen Anzahl von Eigenkapitalinstrumenten des Unter
nehmens zu einem festen Betrag in beliebiger Währung berechtigen, stellen zu diesem Zweck Eigenkapital
instrumente dar, wenn das Unternehmen sie anteilsgemäß allen gegenwärtigen Eigentümern derselben Klasse 
seiner nicht derivativen Eigenkapitalinstrumente anbietet. Die Eigenkapitalinstrumente eines Emittenten um
fassen zu diesem Zweck auch weder Instrumente, die alle der in den Paragraphen 16A und 16B oder 16C und 
16D beschriebenen Charakteristika aufweisen und die dort genannten Bedingungen erfüllen, noch Instrumente, 
die Verträge über den künftigen Empfang oder die künftige Lieferung von Eigenkapitalinstrumenten des 
Emittenten darstellen. 

Eine vertragliche Verpflichtung, … 

ZEITPUNKT DES INKRAFTTRETENS UND ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN 

97E Durch Einstufung von Bezugsrechten (veröffentlicht im Oktober 2009) wurden die Paragraphen 11 und 16 geändert. 
Diese Änderung ist erstmals in der ersten Berichtsperiode eines am 1. Februar 2010 oder danach beginnenden 
Geschäftsjahres anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Wendet ein Unternehmen diese Änderung in 
einer früheren Berichtsperiode an, so hat es dies anzugeben.
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